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Pressemitteilung

Das Weihnachtsgeld kommt – oder doch

nicht?

Essen, 04.12.2019 – Es weihnachtet, die Geschenke werden

gekauft. Schön, wenn dann Weihnachtsgeld auf dem Konto

eingeht. Was aber, wenn die Zahlung unterbleibt? Sebastian

Müller, Geschäftsführer und Rechtsanwalt des Berufsverbandes

DFK – Verband für Fach- und Führungskräfte, sagt Ihnen,

worauf es ankommt.

Rechtliche Grundlage für das Weihnachtsgeld

Das Weihnachtsgeld ist nicht mehr so verbreitet wie noch vor 20

Jahren. Dafür sind einfach andere Gehaltsbestandteile viel

interessanter geworden – da ist das Weihnachtsgeld in der Tat

mittlerweile etwas antiquiert. Das gilt gerade für den

außertariflichen Bereich. In Tarifvereinbarungen oder

Betriebsvereinbarungen gibt es das Weihnachtsgeld natürlich

nach wie vor, so dass alle Arbeitsverträge, die sich hieran

orientieren oder daran gebunden sind, immer noch das

Weihnachtsgeld beinhalten.

Voraussetzung ist in jedem Fall, dass im Arbeitsvertrag, einer

Betriebsvereinbarung oder einem Tarifvertrag konkret ein

Anspruch darauf geregelt ist. Selten kann es auch wegen

sogenannter „betrieblicher Übung“ beansprucht werden: Diese

entsteht, wenn der Arbeitgeber drei Jahre nacheinander

Weihnachtsgeld gezahlt hat. Müller: „Wenn er ohne den Vorbehalt

der Freiwilligkeit Weihnachtsgeld in gleicher Höhe oder nach

einem gleichbleibenden Modell leistet, so kann ein Mitarbeiter

auch in den folgenden Jahren Weihnachtsgeld verlangen - wenn

auch oft nur mit Gegenwehr des Arbeitgebers, denn er wollte
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diesen Anspruch im Zweifel gar nicht entstehen lassen. Letztlich

muss er sich dann aber daran halten.“

Vorbehaltsklauseln im Vertrag

Sagt der Arbeitgeber ein Weihnachtsgeld zu, kann er dies nicht

einfach rückgängig machen. Wenn die Zahlung des

Weihnachtsgeldes aber ausdrücklich im Vertragstext unter einen

Freiwilligkeits- oder Widerrufsvorbehalt, kann man nur

ausnahmsweise etwas dagegen unternehmen: Manchmal sind die

Formulierungen schlecht gemacht - und von der Rechtsprechung

wegen Unklarheit bereits für unwirksam erklärt worden. Hier lohnt

sich ein genauer Blick: Die Klausel, dass ein Weihnachtsgeld eine

"freiwillige, stets widerrufliche Leistung" sei, ist vom

Bundesarbeitsgericht (BAG) schon mit dem Urteil vom 30.07.2008

(10 AZR 606/07) für unklar und für unwirksam erklärt worden.

"Freiwillig und gleichzeitig widerruflich" – das schließe sich

gegenseitig aus. Der Arbeitgeber wollte es besonders wasserdicht

machen und ist hier über das Ziel hinausgeschossen – mit dem

Effekt, dass das Weihnachtsgeld nun doch zu zahlen ist.

Es gibt aber auch weitere Grenzen: „Wenn ein Vorbehalt für das

Weihnachtsgeld vorhanden ist, darf er beispielsweise auch nicht

an versteckter Stelle im Arbeitsvertrag stehen sein – auch das

wäre rechtlich unzulässig“, so Müller. „Außerdem muss er klar

formuliert sein und insbesondere die Gründe für einen Widerruf

zumindest stichwortartig benennen, damit der Arbeitnehmer sich

darauf einstellen kann, unter welchen Voraussetzungen sein

Anspruch genommen werden kann.“

Bei unterjährigem Ausscheiden – trotzdem

Weihnachtsgratifikation?

Für die Frage, ob anteilig gezahlt werden muss, wenn man das

Unternehmen verlässt, muss man nach der Motivation der
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Zahlung fragen: Dient es der Belohnung für die Betriebstreue oder

zumindest auch als Dank für geleistete Arbeit?

Eine Sonderzahlung für die erbrachte Arbeitsleistung ist zum

Beispiel ein „13. Gehalt“. Dies wird beispielsweise durch ein

Jahresgehalt, das in dreizehn Teilen ausgezahlt wird, gewährt –

das dreizehnte im November. Wird dagegen ein „Weihnachtsgeld“

im Arbeitsvertrag vereinbart, soll diese Sonderzahlung im

Allgemeinen zumindest auch die Betriebstreue belohnen. In vielen

Fällen verfolgt die Zahlung beide Zwecke – z.B. auch dann

deutlich, wenn verlangt wird, dass es für eine volle Zahlung im

Verlauf des Jahres zu keinen "unbezahlten Arbeitsbefreiungen"

kam. Das BAG hat hierzu klargestellt, dass die Zahlung dann nicht

vom ungekündigten Bestand des Arbeitsverhältnisses zu einem

bestimmten Stichtag abhängig gemacht werden können – man hat

dann Anspruch auf eine zeitanteilige Zahlung des

Weihnachtsgeldes.

Letztlich ist für das Weihnachtsgeld und seine Verbindlichkeit die

rechtliche Einordnung entscheidend: Wenn es zumindest auch als

Dank für geleistete Arbeit gezahlt wird, sind die

Kürzungsmöglichkeiten für den Arbeitgeber sehr eingeschränkt.

Was man sich erarbeitet hat, kann sich das Unternehmen nicht

einseitig wieder nehmen.

Was tun, wenn das Weihnachtsgeld ausbleibt?

Zunächst einmal sollte man freundlich nachfragen, warum die

Zahlung unterbleibt. Wenn man dann Zweifel an der Zulässigkeit

der Nichtzahlung hat, sollte man auch dies mitteilen. Und natürlich

sollte man nochmal fragen, der sich damit auskennt – zum

Beispiel unsere Rechtsanwälte im Verband DFK – Verband für

Fach- und Führungskräfte. Mitglieder bekommen hier einen

kostenfreien juristischen Service.
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Über den DFK – Verband für Fach- und Führungskräfte

Der DFK ist die branchenübergreifende Stimme der Fach- und Führungskräfte in

Deutschland. Er vertritt in seinem Netzwerk bundesweit rund 20.000

Führungskräfte des mittleren und höheren Managements auf politischer und

wirtschaftlicher Ebene. Kernthemen sind dabei Arbeitsrecht und

Arbeitsmarktpolitik, Sozialrecht und Sozialpolitik, Steuer- und Bildungspolitik. Die

Mitglieder des Berufsverbandes erhalten eine umfassende Unterstützung auf

ihrem Karriereweg z.B. in Form von juristischer Beratung und Vertretung,

vielfältigen Weiterbildungsangeboten und aktuellen Informationen aus dem

Berufsleben. Zudem bietet der DFK über seine Regional- und Fachgruppen ein

gut gepflegtes und weit verzweigtes Kontaktnetzwerk. Dazu laden eigene

Strukturen, wie beispielsweise für den Führungsnachwuchs (Young Leaders), für

Geschäftsführer oder ein eigenes Frauennetzwerk, zum Networking ein. Der

Berufsverband ist in 20 Regionalgruppen gegliedert und hat seine

Hauptgeschäftsstelle in Essen. Weitere Geschäftsstellen sind in Frankfurt,

Hamburg, München und Stuttgart. In Berlin ist der Berufsverband mit einer

Hauptstadt-Repräsentanz vertreten.

www.dfk.eu


